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Art.-20a-Prüfmodul für die Bundesgesetzgebung
Ein verfahrensrechtlicher Vorschlag zur Operationalisierung des Schutzauftrags aus Art. 20a GG
Konzeptpapier · Arbeitsfassung 8 · Hans Leo Bader · Stand: 23. Mai 2026 · mit Anlage 1

Art. 20a GG darf nicht erst vor Gericht auftauchen. Er muss dort wirken, wo staatliche 
Entscheidungen entstehen: im Entwurf, in der Begründung, in der Abwägung und in der 
Nachkontrolle.

Executive Summary
Das Art.-20a-Prüfmodul ist ein standardisiertes Verfahren zur Erkennung, Bewertung und Dokumentation ökologisch 
relevanter Gesetzeswirkungen. Es soll den Schutzauftrag des Art. 20a GG im Bundesgesetzgebungsverfahren sichtbar 
machen, ohne das Parlament zu ersetzen oder eine ökologische Vetoinstanz zu schaffen.
Der Vorschlag knüpft an die bestehende Gesetzesfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung an und erweitert sie 
um einen eigenständigen verfassungsrechtlichen Prüfmaßstab. Ziel ist eine nachvollziehbare rechtsstaatliche 
Selbstbindung: prüfen, begründen, dokumentieren, plausibilitätskontrollieren und bei erheblicher Relevanz 
nachkontrollieren.
Arbeitsfassung 8 schärft die Umsetzungs- und Wirksamkeitsdimension. Sie unterscheidet zwischen einem realistischen 
Einstiegsmodell, einer robusten Kompetenzstellenlösung und einer langfristig stärkeren unabhängigen Ausgestaltung. 
Zugleich ergänzt sie wissenschaftliche Referenzstandards, eine Abwägungsmatrix, Evaluierungspflichten für Stufe-2- 
und Stufe-3-Vorhaben sowie digitale Unterstützungsstrukturen.
Der Mehrwert liegt darin, Art. 20a GG nicht nur als materielles Abwägungspostulat zu behandeln, sondern als 
verfahrensbezogene Rationalitätsanforderung an Gesetzgebung. Gerade unter den Bedingungen der ökologischen 
Katastrophe braucht der Staat Verfahren, die langfristige, kumulative und irreversible Wirkungen sichtbar machen.

Wer Art. 20a GG ernst nimmt, muss ihn im Gesetzgebungsverfahren prüfbar machen.

1. Ausgangspunkt
Art. 20a GG verpflichtet den Staat, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere zu schützen - auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen. Diese Verpflichtung bindet auch die Gesetzgebung. Damit stellt sich die 
Frage, wie dieser Schutzauftrag im Gesetzgebungsverfahren sichtbar und nachvollziehbar berücksichtigt wird.
In der heutigen Gesetzgebungspraxis bleibt Art. 20a GG häufig nur randständig sichtbar. Ökologische Folgen werden 
zwar in bestehenden Folgenabschätzungen, Nachhaltigkeitsprüfungen oder Fachprüfungen mitberücksichtigt. Eine 
eigenständige, standardisierte und nachvollziehbare Prüfung am Maßstab von Art. 20a GG ist jedoch bislang nicht 
durchgehend verfahrensförmig verankert.
Genau hier setzt das Art.-20a-Prüfmodul an. Es macht den Schutzauftrag des Grundgesetzes dort sichtbar, wo staatliche 
Entscheidungen entstehen: im Entwurf, in der Begründung, in der Abwägung und in der Nachkontrolle.

2. Reformziel
Das Ziel des Art.-20a-Prüfmoduls ist keine Einschränkung parlamentarischer Gestaltungsfreiheit. Das Parlament bleibt 
der Ort politischer Entscheidung. Auch soll keine ökologische Vetoinstanz geschaffen werden.
Ziel ist vielmehr eine rechtsstaatliche Selbstbindung des Gesetzgebungsverfahrens. Vorhaben mit Relevanz für Klima, 
Biodiversität, Tiere, Wasser, Boden, Luft, Ressourcen oder die ökologische Integrität der betroffenen Mitwelt sollen 
frühzeitig erkannt, begründet, dokumentiert, plausibilitätskontrolliert und nach Inkrafttreten überprüft werden.
Das Prüfmodul soll sicherstellen, dass ökologische Verfassungsfragen nicht erst im Konfliktfall vor Gericht sichtbar 
werden, sondern bereits in der staatlichen Entscheidungsarchitektur auftauchen. Es verbindet damit Schutzpflicht, 
bessere Rechtsetzung, Transparenz und demokratische Begründungskultur.

3. Definition des Prüfmoduls
Das Art.-20a-Prüfmodul ist ein standardisiertes Verfahren zur Erkennung, Bewertung und Dokumentation ökologisch 
relevanter Gesetzeswirkungen.
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Es erweitert die bestehende Gesetzesfolgenabschätzung um einen eigenständigen verfassungsrechtlichen Prüfmaßstab. 
Es fragt nicht nur, ob ein Gesetz politisch gewollt, wirtschaftlich zweckmäßig oder administrativ umsetzbar ist, 
sondern zusätzlich, wie sich das Vorhaben auf den Schutzauftrag aus Art. 20a GG auswirkt.
Im Mittelpunkt stehen insbesondere natürliche Lebensgrundlagen, Tiere, Klima, Biodiversität, Wasser, Boden, Luft, 
Ressourcen, ökologische Integrität, langfristige und kumulative Wirkungen, irreversible Schäden, Alternativen, 
Zukunftslasten, Plausibilitätskontrolle, wissenschaftliche Standards, Zielkonflikte und Nachkontrolle.

4. Anschluss an bestehende Verfahren
Das Art.-20a-Prüfmodul muss nicht als völlig neues System neben bestehende Verfahren treten. Es kann an die 
Gesetzesfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung anknüpfen und diese schärfen.
Der entscheidende Unterschied liegt im Prüfmaßstab. Während bestehende Prüfungen häufig politische, finanzielle, 
administrative oder allgemeine Nachhaltigkeitswirkungen erfassen, stellt das Art.-20a-Prüfmodul ausdrücklich die 
verfassungsrechtliche Schutzpflicht in den Mittelpunkt.
Damit wird Art. 20a GG nicht nur erwähnt, sondern in den Arbeitsablauf des Staates übersetzt. Aus allgemeiner 
Folgenabschätzung wird eine nachvollziehbare verfassungsgeleitete Schutzgüterprüfung.

5. Stufenmodell
Damit das Prüfmodul praktikabel bleibt, sollte es als Stufenmodell ausgestaltet werden. Nicht jedes Gesetz benötigt 
dieselbe Prüftiefe. Entscheidend ist die mögliche Art.-20a-Relevanz.
Bei einer Einstufung in Stufe 0 sollte ein kurzer Vermerk nur dann genügen, wenn nachvollziehbar dargelegt wird, 
warum keine Art.-20a-Relevanz erkennbar ist. Bei Querschnittsmaterien mit möglicher Klima-, Biodiversitäts-, 
Ressourcen-, Infrastruktur- oder Tierwohlrelevanz ist eine bloße Stufe-0-Einordnung besonders zu begründen.

Stufe Relevanz Folge im Verfahren
0 Keine erkennbare Art.-20a-Relevanz Kurzer Vermerk, sofern nachvollziehbar 

begründet; risikobasierte oder 
stichprobenartige Plausibilitätskontrolle 
möglich.

1 Einfache Art.-20a-Relevanz Standardisierte Kurzprüfung.
2 Erhebliche Art.-20a-Relevanz Vertiefte Prüfung mit Alternativen, 

Schutzmaßnahmen, Vollzugsrisiken, 
wissenschaftlichen Indikatoren, 
Zielkonflikten und vereinfachter 
Evaluierung.

3 Hohe Art.-20a-Relevanz Erweiterte Folgenprüfung bei kumulativen, 
langfristigen, schwer rückholbaren oder 
irreversiblen Wirkungen; vertiefte 
Nachkontrolle verpflichtend vorzusehen.

Das Stufenmodell verbindet Verhältnismäßigkeit mit Verbindlichkeit. Es vermeidet pauschale Bürokratie und stellt 
zugleich sicher, dass ökologisch relevante Gesetzgebung nicht ohne erkennbare Verfassungsprüfung erfolgt.

6. Prüfkriterien, Schwellenindikatoren und wissenschaftliche Standards
Das Art.-20a-Prüfmodul sollte anhand verbindlicher Prüfkriterien arbeiten. Diese müssen einfach genug sein, um im 
Gesetzgebungsalltag genutzt zu werden, aber präzise genug, um Leerformeln zu verhindern.
Schutzgüter: Welche natürlichen Lebensgrundlagen oder Tiere sind betroffen? Insbesondere Klima, Biodiversität, 
Wasser, Boden, Luft, Arten, Lebensräume, Ressourcen und ökologische Integrität.
Wirkungsart: Wirkt das Vorhaben direkt, indirekt, kumulativ oder durch Verlagerungseffekte? Entstehen Rebound-
Effekte oder Vollzugsrisiken?
Zeitdimension: Sind die Wirkungen kurzfristig, mittelfristig, langfristig oder intergenerationell relevant?
Irreversibilität: Können mögliche Schäden rückgängig gemacht werden? Wenn ja, mit welchem Aufwand? Wenn 
nein, warum soll der Eingriff dennoch vertretbar sein?
Kumulation: Verstärkt das Vorhaben bestehende Belastungen? Wirkt es zusammen mit anderen Gesetzen, 
Infrastrukturentscheidungen, Marktanreizen oder Vollzugsdefiziten?
Alternativen: Wurden weniger belastende Regelungsoptionen geprüft? Warum wurden sie verworfen?
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Zukunftslasten: Werden ökologische Lasten in die Zukunft verschoben oder spätere Freiheitsräume verengt?
Monitoring: Welche Indikatoren zeigen nach Inkrafttreten, ob die Annahmen der Prüfung zutreffen oder 
Fehlsteuerungen entstehen?
Für Stufe 2 und Stufe 3 sind, soweit fachlich möglich, quantitative Indikatoren und anerkannte wissenschaftliche 
Referenzdaten heranzuziehen. In Betracht kommen etwa CO2-Äquivalente, Flächenverbrauch, Versiegelung, 
Wasserhaushalt, Ressourcenverbrauch, Biodiversitätsindikatoren, Arten- und Lebensraumdaten sowie kumulative 
Belastungsparameter. Wo eine Quantifizierung nicht möglich oder nicht hinreichend aussagekräftig ist, ist dies zu 
begründen und durch eine qualitative Risikobewertung zu ergänzen.
Als Mindeststandard sollten aktuelle wissenschaftliche Referenzquellen berücksichtigt werden, insbesondere Berichte 
und Datenbestände von IPCC, IPBES, Umweltbundesamt, Bundesamt für Naturschutz sowie weiteren einschlägigen 
Fachbehörden. Bei erheblicher Unsicherheit und möglichem schwerem Schaden sind Sensitivitäts- und 
Szenarioanalysen vorzusehen, insbesondere eine Betrachtung ungünstiger Entwicklungsverläufe.
Eine erhebliche Art.-20a-Relevanz liegt insbesondere nahe, wenn ein Vorhaben langfristige oder schwer rückholbare 
Wirkungen auf Klima, Biodiversität, Wasser, Boden, Tiere oder Ressourcen haben kann, neue fossile, flächenintensive 
oder ressourcenintensive Pfadabhängigkeiten erzeugt, bestehende Belastungen kumulativ verstärkt, Schutzgüter 
betrifft, deren Zustand bereits kritisch oder rechtlich besonders geschützt ist, erhebliche Unsicherheiten bei zugleich 
möglichem schwerem Schaden aufweist, ökologische Lasten in die Zukunft verschiebt oder Vollzugsrisiken enthält, bei 
denen die Schutzwirkung stark von späterer Verwaltungspraxis abhängt.

7. Zielkonflikte und Abwägung
Art. 20a GG begründet kein absolutes Vorrangprinzip. Gesetzgebung bleibt Abwägung. Gerade deshalb muss sichtbar 
werden, wie Zielkonflikte erkannt, gewichtet und begründet werden.
Bei Stufe 2 und Stufe 3 sollte eine kurze Abwägungsmatrix vorgesehen werden. Darzustellen ist insbesondere, welche 
anderen Verfassungsgüter oder öffentlichen Interessen entgegenstehen, wie schwer die Belastung der Schutzgüter des 
Art. 20a GG wiegt, welche milderen Mittel geprüft wurden und weshalb die verbleibende Belastung gleichwohl als 
vertretbar angesehen wird.
Bei irreversiblen, langfristigen oder kumulativen Belastungen löst eine Entscheidung zulasten der Schutzgüter des Art. 
20a GG eine erhöhte Begründungslast aus. Das ersetzt keine politische Entscheidung, verhindert aber, dass ökologische 
Langzeitfolgen in allgemeinen Zweckmäßigkeitserwägungen verschwinden.

8. Plausibilitätskontrolle und Wirksamkeitssicherung
Damit das Art.-20a-Prüfmodul nicht zu einem bloßen Abhakverfahren wird, darf die Einordnung in die Prüfungsstufen 
nicht allein von der Selbsteinschätzung des federführenden Ressorts abhängen. Erforderlich ist eine 
Plausibilitätskontrolle, die insbesondere Stufe-0-Einstufungen und Vorhaben mit möglicher erheblicher Art.-20a-
Relevanz prüfbar macht.
Die zentrale Stelle entwickelt nicht nur Standards, Formulare und Leitlinien. Sie erhält auch ein formelles 
Stellungnahmerecht. Sie kann prüfen, ob die vom Ressort vorgenommene Einstufung plausibel ist, eine Höherstufung 
empfehlen und ergänzende Prüfungen anregen.
Weicht das federführende Ressort von einer solchen Empfehlung ab, ist dies in der Gesetzesbegründung kurz zu 
begründen und dem Bundestag zusammen mit dem Entwurf vorzulegen. Dadurch entsteht keine ökologische 
Vetoinstanz, sondern eine nachvollziehbare Begründungsstruktur nach dem Prinzip: prüfen, empfehlen, begründen.
Die risikobasierte Plausibilitätskontrolle erfolgt auf Grundlage vorab veröffentlichter Leitlinien. Diese Leitlinien 
bestimmen abstrakt-generelle Auswahlkriterien, insbesondere Schutzgutnähe, mögliche Irreversibilität, kumulative 
Belastung, Langzeitwirkung, wissenschaftliche Unsicherheit, Vollzugsrisiken, Pfadabhängigkeiten und erkennbare 
Zukunftslasten. Die zentrale Stelle wendet diese Kriterien an; sie entscheidet nicht frei nach politischer 
Zweckmäßigkeit und kann die Auswahlkriterien nicht einzelfallbezogen verändern.

9. Dokumentationspflicht
Ein zentrales Element des Prüfmoduls ist die Dokumentation in der Gesetzesbegründung. Jeder Regierungsentwurf 
sollte ein eigenes Pflichtfeld erhalten:

Vereinbarkeit mit Art. 20a GG
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Dort ist darzustellen, ob Art.-20a-Relevanz besteht, welche Schutzgüter betroffen sind, welche Risiken erkannt wurden, 
welche Alternativen geprüft wurden, welche Unsicherheiten bestehen, warum das Vorhaben trotz möglicher 
Belastungen als vereinbar mit Art. 20a GG angesehen wird, ob eine Nachkontrolle vorgesehen ist und ob eine 
Plausibilitätskontrolle oder Stellungnahme der zentralen Stelle erfolgt ist.
Bei Stufe 2 und Stufe 3 sollte zusätzlich eine Abwägungsmatrix dokumentiert werden. Sie macht Zielkonflikte, mildere 
Mittel, wissenschaftliche Unsicherheiten und die Gründe für eine Entscheidung zulasten von Art.-20a-Schutzgütern 
nachvollziehbar.
Diese Dokumentationspflicht schafft Transparenz. Sie zwingt nicht zu einem bestimmten Ergebnis, verhindert aber, 
dass ökologische Verfassungsfragen im Verfahren verschwinden.

10. Institutionelle Ausgestaltung und Umsetzungsmodelle
Für die institutionelle Umsetzung kommen verschiedene Modelle in Betracht. Eine rein dezentrale Lösung in den 
Ressorts wäre leicht einführbar, hätte aber das Risiko uneinheitlicher Maßstäbe. Eine rein zentrale Prüfstelle könnte 
fachlich stärker sein, würde politisch jedoch schnell als zusätzliche Vetoinstanz missverstanden.
Am tragfähigsten erscheint deshalb weiterhin eine Mischform: zentrale Standards, dezentrale Verantwortung, 
formelles Stellungnahmerecht, risikobasierte Plausibilitätskontrolle und parlamentarische Spiegelung.
Die institutionelle Verortung der zentralen Stelle ist politisch offen auszugestalten. Entscheidend ist nicht die 
organisatorische Etikette, sondern ein Mindeststandard: fachliche Kompetenz, ressortübergreifende Stellung, formelles 
Stellungnahmerecht, Möglichkeit zur Empfehlung einer Höherstufung, transparente Berichtspflicht und 
parlamentarische Sichtbarkeit.

Option Vorteil Risiko / offene Frage
Fachstelle im für Natur-, Klima- und 
Mitweltschutz zuständigen Ressort

Hohe fachliche Nähe zu den Schutzgütern 
des Art. 20a GG; rascher Anschluss an 
bestehende Expertise.

Könnte als Ressortinteresse wahrgenommen 
werden; ressortübergreifende Autorität 
müsste gesichert werden.

Unabhängiges oder semi-unabhängiges 
NKR-analoges Prüfgremium

Starke Anbindung an bessere Rechtsetzung, 
Distanz zum Ressortverfahren, hohe 
Plausibilitätswirkung.

Institutionell aufwendiger; braucht klare 
gesetzliche Grundlage, Finanzierung und 
politische Akzeptanz.

Anbindung an Nachhaltigkeitsprüfung / 
Daten- und Monitoringstruktur

Praktikabel, anschlussfähig, datenorientiert; 
nutzt bestehende Verfahren.

Gefahr technokratischer Verengung; 
Art.-20a-Kompetenz müsste ausdrücklich 
ergänzt werden.

Koordination über ressortübergreifende 
Staatsmodernisierung

Ressortübergreifende Autorität, Anschluss 
an bessere Gesetzgebung und 
Wirkungsorientierung.

Politische Nähe zur Regierungssteuerung; 
fachliche Unabhängigkeit müsste gesichert 
werden.

Parlamentarisch gespiegelt koordinierte 
Lösung

Demokratische Sichtbarkeit, Berichtspflicht 
und Anschluss an Bundestag.

Weniger operative Prüfkapazität; braucht 
fachliche Unterstützung im Vorfeld.

Für die Durchsetzung bietet sich eine gestufte Einführung an: Kurzfristig kann das Modell als Art.-20a-Baustein in 
bestehende Gesetzesfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung integriert werden. Mittelfristig sollte eine zentrale 
Art.-20a-Kompetenzstelle mit formellem Stellungnahmerecht geschaffen werden. Langfristig kann geprüft werden, ob 
ein unabhängiges oder semi-unabhängiges NKR-analoges Modell für ökologische Gesetzesfolgen die wirksamste 
Ausgestaltung wäre.

11. Nachkontrolle, Lernschleife und Transparenz
Art. 20a GG verlangt nicht nur Absichtserklärungen. Gerade bei ökologisch relevanten Vorhaben ist entscheidend, ob 
die gesetzgeberischen Annahmen später tatsächlich eintreten.
Deshalb sollte das Prüfmodul bei Stufe-2- und Stufe-3-Vorhaben eine Evaluierung vorsehen. Für Stufe 2 genügt 
regelmäßig eine vereinfachte Evaluierung nach drei bis fünf Jahren. Für Stufe 3 ist eine vertiefte Nachkontrolle 
vorzusehen; bei besonderer Dringlichkeit kann ein früherer Kontrollzeitpunkt festgelegt werden.
Die Nachkontrolle prüft, ob sich die angenommenen Wirkungen bestätigt haben, ob unerwartete Belastungen 
entstanden sind, ob Schutzmaßnahmen funktioniert haben, ob kumulative Effekte sichtbar geworden sind und ob der 
Gesetzgeber nachsteuern muss.
Die Ergebnisse wesentlicher Art.-20a-Prüfungen und Nachkontrollen sollten öffentlich zugänglich dokumentiert 
werden, etwa in einem digitalen Berichtssystem. Eine Lernklausel stellt sicher, dass erhebliche Abweichungen 
zwischen Prognose und tatsächlicher Wirkung bei ähnlichen künftigen Vorhaben berücksichtigt werden.
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12. Digitale Umsetzung und Assistenzsysteme
Das Art.-20a-Prüfmodul sollte digital umgesetzt werden. Ein standardisiertes Prüftool kann Ressorts durch die 
Einstufung, die Prüfkriterien, die Dokumentation und die Nachkontrolle führen. Positiv- und Negativlisten können 
typische Stufe-0-Fälle und typische Relevanzfälle vorstrukturieren und damit unnötigen Aufwand vermeiden.
Solche Listen ersetzen keine Prüfung bei erkennbarer Art.-20a-Relevanz. Sie dienen der Entlastung eindeutiger Fälle 
und der Vergleichbarkeit wiederkehrender Konstellationen.
KI-gestützte Systeme können als Assistenz zur Vorstrukturierung, Hinweisgenerierung, Konsistenzprüfung und 
Recherche von Referenzdaten eingesetzt werden. Sie dürfen jedoch keine Einstufungs-, Abwägungs- oder 
Nachkontrollentscheidung ersetzen. Verantwortung, Begründung und Entscheidung verbleiben bei den zuständigen 
staatlichen Stellen.

13. Rechtspolitische Begründung
Das Art.-20a-Prüfmodul reagiert auf vier strukturelle Defizite gegenwärtiger Gesetzgebung: Unsichtbarkeit, 
Zersplitterung, Kurzfristigkeit und fehlende Plausibilitätskontrolle.
Es macht die verfassungsrechtliche Verantwortung kenntlich, ermöglicht eine systemische Gesamtsicht, zwingt dazu, 
langfristige, kumulative und irreversible Wirkungen ausdrücklich zu prüfen, und sichert die Selbsteinstufung der 
Ressorts durch eine nachvollziehbare Plausibilitätskontrolle ab.
Version 8 ergänzt diese Struktur um realistische Umsetzungsstufen, wissenschaftliche Standards, eine sichtbare 
Abwägungslogik, Evaluierungspflichten und digitale Unterstützung. Damit wird der Vorschlag wirksamer, ohne seinen 
Kern zu verändern: kein Veto, sondern bessere Prüfung, Begründung, Sichtbarkeit und Lernfähigkeit.
Der Vorschlag behauptet nicht, dass Art. 20a GG bereits heute exakt dieses Verfahren zwingend vorschreibt. Er zeigt 
vielmehr: Ohne eine verfahrensförmige Operationalisierung und ohne Plausibilitätskontrolle besteht die Gefahr, dass 
die Schutzpflicht strukturell untererfüllt bleibt.
Das Art.-20a-Prüfmodul ist deshalb eine rechtsstaatliche Modernisierung staatlicher Rationalität. Es stärkt nicht nur 
ökologische Verantwortung, sondern auch Nachvollziehbarkeit, Transparenz und demokratische Begründungskultur.

14. Reformformel
Art. 20a GG sollte im Bundesgesetzgebungsverfahren durch eine standardisierte, dokumentierte, wissenschaftlich 
fundierte und plausibilitätsgesicherte Schutzgüterprüfung operationalisiert werden.

Wer Art. 20a GG ernst nimmt, muss ihn im Gesetzgebungsverfahren prüfbar machen.

15. Schlussgedanke
Das Art.-20a-Prüfmodul ist kein Sonderrecht für ökologische Anliegen. Es ist ein Vorschlag zur Stärkung des 
Rechtsstaats unter den Bedingungen der ökologischen Katastrophe.
Denn ein Staat, der seine natürlichen Lebensgrundlagen schützen soll, muss zeigen können, wann, wo und wie er diese 
Pflicht in seinen Entscheidungen berücksichtigt.
Nicht jedes Gesetz braucht eine tiefgreifende ökologische Prüfung. Aber jedes Gesetz mit erheblicher Relevanz für die 
Mitwelt braucht eine erkennbare Antwort auf die Frage:

Wie wird Art. 20a GG hier praktisch ernst genommen?
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Anlage 1: Normnahe Regelungsbausteine
Die folgenden Bausteine sind keine fertige Gesetzesfassung. Sie skizzieren eine mögliche rechtstechnische Umsetzung 
des Art.-20a-Prüfmoduls - etwa in einem Leitgesetz, als Ergänzung der Gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Bundesministerien oder als eigenständiger Abschnitt innerhalb der Gesetzesfolgenabschätzung.
Die Anlage ist bewusst vom Konzeptpapier getrennt. Das Hauptpapier beschreibt Ziel, Logik und Verfahren. Die Anlage 
zeigt, wie daraus eine normnahe Regelungsstruktur entstehen könnte, ohne bereits eine abschließende 
Gesetzesarchitektur vorwegzunehmen.

A. Regelungsoption

Das Art.-20a-Prüfmodul kann in mehreren Varianten umgesetzt werden: als Ergänzung der Gesetzesfolgenabschätzung 
nach § 44 GGO, als Art.-20a-Leitgesetz für Bundesgesetzgebung, als ressortübergreifende Art.-20a-Kompetenzstelle oder 
langfristig als unabhängiges, NKR-analoges Prüfmodell. Am tragfähigsten erscheint eine Mischform: zentrale 
Standards, dezentrale Verantwortung, formelles Stellungnahmerecht, risikobasierte Plausibilitätskontrolle, 
wissenschaftliche Referenzstandards, Nachkontrolle und parlamentarische Spiegelung.

B. Mögliche Paragraphenstruktur
Baustein Regelungsinhalt
§ 1 Zweck Zweck der Regelung ist die verfahrensrechtliche 

Operationalisierung des Schutzauftrags aus Art. 20a GG im 
Bundesgesetzgebungsverfahren.

§ 2 Anwendungsbereich Die Prüfpflicht gilt für die Vorbereitung von Bundesgesetzen, soweit 
diese Auswirkungen auf natürliche Lebensgrundlagen, Tiere, Klima, 
Biodiversität, Wasser, Boden, Luft, Ressourcen oder ökologische 
Integrität haben können.

§ 3 Früherkennung Das federführende Ressort prüft frühzeitig, ob Art.-20a-Relevanz 
besteht, und ordnet das Vorhaben einer Prüfungsstufe zu.

§ 4 Plausibilitätskontrolle Die Einstufung unterliegt einer risikobasierten oder 
stichprobenartigen Plausibilitätskontrolle durch eine zentrale Stelle. 
Stufe-0-Einstufungen bei Querschnittsmaterien sind besonders zu 
begründen.

§ 5 Stufenprüfung Die Prüftiefe richtet sich nach der möglichen Relevanz: kurzer 
Vermerk, Kurzprüfung, vertiefte Prüfung oder erweiterte 
Folgenprüfung mit Nachkontrolle.

§ 6 Wissenschaftliche Standards Bei Stufe-2- und Stufe-3-Vorhaben sind, soweit fachlich möglich, 
quantitative Indikatoren, anerkannte Fachstandards, Referenzdaten 
und Szenarioanalysen heranzuziehen.

§ 7 Zielkonflikte Bei Stufe-2- und Stufe-3-Vorhaben sind entgegenstehende öffentliche 
Interessen, andere Verfassungsgüter, mildere Mittel und die 
Begründung einer verbleibenden Belastung in einer 
Abwägungsmatrix darzustellen.

§ 8 Dokumentation Das Ergebnis der Prüfung wird in der Gesetzesbegründung unter 
einem eigenen Punkt "Vereinbarkeit mit Art. 20a GG" dargestellt.

§ 9 Vertiefte Prüfung Bei erheblichen, kumulativen, langfristigen oder irreversiblen 
Auswirkungen werden Alternativen, Schutzmaßnahmen, 
Vollzugsrisiken, Zielkonflikte und wissenschaftliche Unsicherheiten 
vertieft geprüft.

§ 10 Nachkontrolle Stufe-2-Vorhaben werden regelmäßig vereinfacht evaluiert; bei 
Stufe-3-Vorhaben ist eine vertiefte Nachkontrolle vorzusehen.

§ 11 Lernklausel Erhebliche Abweichungen zwischen Prognose und tatsächlicher 
Wirkung sind bei ähnlichen künftigen Vorhaben zu berücksichtigen.

§ 12 Institutionelle Verortung Die zentrale Stelle kann als unabhängiges Prüfgremium, als 
ressortübergreifende Fachstelle oder als Erweiterung bestehender 
Strukturen der Gesetzesfolgenabschätzung und 
Nachhaltigkeitsprüfung ausgestaltet werden. Ihre konkrete 
Verortung muss fachliche Kompetenz, ressortübergreifende 
Unabhängigkeit, formelles Stellungnahmerecht und 
parlamentarische Berichtspflicht gewährleisten.

§ 13 Auswahlkriterien Die Auswahl risikobasiert zu prüfender Vorhaben erfolgt auf 
Grundlage vorab veröffentlichter Leitlinien. Diese berücksichtigen 
insbesondere Schutzgutnähe, Irreversibilität, Kumulation, 
Langzeitwirkung, wissenschaftliche Unsicherheit, Vollzugsrisiken, 
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Pfadabhängigkeiten und Zukunftslasten.
§ 14 Digitale Umsetzung Ein digitales Prüftool kann die Anwendung der Prüfkriterien, 

Positiv- und Negativlisten, Dokumentation und Nachkontrolle 
unterstützen. KI-Systeme dürfen nur assistierend eingesetzt werden 
und ersetzen keine staatliche Entscheidung.

§ 15 Standards und Bericht Eine zentrale Stelle entwickelt Formulare, Leitlinien und 
Bewertungsmaßstäbe und berichtet regelmäßig über Anwendung 
und Weiterentwicklung des Prüfmoduls.

C. Formulierungsvorschlag

Ein knapper Regelungskern könnte lauten:
Bei der Vorbereitung von Bundesgesetzen ist frühzeitig zu prüfen und in der Gesetzesbegründung gesondert 
darzustellen, ob und wie das Vorhaben den Schutzauftrag aus Art. 20a GG berührt. Die Einordnung in die 
Prüfungsstufen unterliegt einer risikobasierten oder stichprobenartigen Plausibilitätskontrolle auf Grundlage vorab 
veröffentlichter Leitlinien. Bei erheblichen, kumulativen, langfristigen oder irreversiblen Auswirkungen ist eine 
vertiefte Art.-20a-Folgenprüfung einschließlich Alternativenprüfung, wissenschaftlicher Referenzdaten, 
Zielkonfliktmatrix und Nachkontrolle vorzusehen. Weicht das federführende Ressort von einer Stellungnahme oder 
Höherstufungsempfehlung der zentralen Stelle ab, ist dies in der Gesetzesbegründung zu begründen.

D. Abgrenzung

Die Regelung begründet keine ökologische Vetoinstanz und ersetzt keine parlamentarische Entscheidung. Sie schafft 
eine verfahrensrechtliche Begründungs-, Dokumentations-, Plausibilitäts-, Abwägungs- und Nachkontrollstruktur. 
Gerade darin liegt ihre rechtsstaatliche Stärke: Der Gesetzgeber entscheidet weiterhin politisch, muss aber sichtbar 
machen, wie Art. 20a GG im Verfahren berücksichtigt wurde.

Quellenhinweise
 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 20a GG, gesetze-im-internet.de.
 Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18 u. a. (Klimaschutzbeschluss).
 Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO), insbesondere § 44 zur Gesetzesfolgenabschätzung.
 eNAP - Nachhaltigkeitsprüfung im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung, Bundesregierung / Statistisches Bundesamt.
 Bundesrechnungshof, Bericht 2025: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei Gesetzesvorhaben.
 IPCC, Assessment Reports und Syntheseberichte zum Klimawandel.
 IPBES, Global Assessment Report und thematische Berichte zu Biodiversität und Ökosystemleistungen.
 Umweltbundesamt und Bundesamt für Naturschutz, einschlägige Daten, Indikatoren und Fachberichte.
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Verantwortung: Hans Leo Bader. (CC BY-NC-SA 4.0)
Bild (sofern enthalten): In Kooperation mit KI-generiert mit DALL·E (OpenAI) - Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0
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